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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Steuerrechts 
und zur Anpassung des Einkommensteuertarifs (Steuerfort-
entwicklungsgesetz - SteFeG) 

 

 

 

A 

 

Der federführende Finanzausschuss und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b (§ 6 Absatz 2a EStG) 

     Nummer 5 Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz 12 EStG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 Buchstabe b ist zu streichen. 

b) In Nummer 5 Buchstabe a § 52 Absatz 12 ist Satz 12 zu streichen. 
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Begründung: 

Der Bundesrat hält die vorgesehenen Änderungen beim Sammelposten im 
Sinne des § 6 Absatz 2a EStG für nicht geeignet, bürokratische Aufzeichnungs- 
und Dokumentationspflichten zurückzuführen. 

Eine Erweiterung des Sammelpostens gemäß § 6 Absatz 2a EStG auf 
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten, ohne darin enthaltene 
Umsatzsteuer, 5 000 Euro nicht übersteigen hat zur Folge, dass insoweit die 
Kontrolle des Abgangs des betroffenen Anlagevermögens durch die 
Finanzverwaltung behindert und die Überprüfung der Besteuerung eines 
etwaigen Veräußerungsgewinns bzw. einer Entnahme erheblich erschwert 
würde. 

Zudem würde eine Ausweitung des Sammelpostens dazu führen, dass die 
steuerliche Würdigung in stärkerem Maße von den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen eines Unternehmens abweicht. Der 
Sammelposten sieht eine pauschale und starre Abschreibung über mehrere 
Jahre vor, unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer. Die Transparenz 
für die Finanzverwaltung würde hierdurch reduziert. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b und 

     Nummer 5 Buchstabe a (§ 6 Absatz 2 Satz 1, 4, 5, Absatz 2a, 

            § 52 Absatz 12 Satz 11 bis 13 EStG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. § 6 wird wie folgt geändert: 

[a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe 

„1 000 Euro“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.] 

<b) Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 

 „(2a) Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, 

kann im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage 

des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein  
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Sammelposten gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen 

Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 

bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 

1 000 Euro, aber nicht 5 000 Euro übersteigen. Der Sammelposten 

ist … [… weiter wie Gesetzentwurf …].“ “> 

b) Nummer 5 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 

„a) Nach Absatz 12 Satz 10 werden folgende Sätze eingefügt: 

„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 

(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 

vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern 

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 angeschafft, hergestellt 

oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. § 6 Absatz 2 Satz 4 in 

der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 

S. 2143) und § 6 Absatz 2 Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des  

Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) sind letztmalig für 

Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2025 enden.<[§ 6 

Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 

S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 

Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die 

in nach dem 31. Dezember 2024 beginnenden Wirtschaftsjahren 

angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 

werden.“ “]> 

Begründung: 

<Der Bundesrat begrüßt die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Verbesserung und Weiterentwicklung der sogenannten Sammelabschreibung 
(§ 6 Absatz 2a EStG).> Er hält jedoch einen weiteren wirksamen 
Investitionsanreiz für nötig. Ein solcher kann durch die Anhebung der 
sogenannten GWG-Grenze in § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG auf 1 000 Euro gesetzt 
werden. <Um der neuen Logik zu entsprechen, ist in der Folge die untere 
Betragsgrenze im neuen § 6 Absatz 2a EStG ebenfalls auf 1 000 Euro 
anzuheben.> 

                                              
 Die Begründungen werden bei Annahme redaktionell zusammengeführt. 
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Die Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro macht in Artikel 1 Nummer 5 
Buchstabe a auch eine Regelung der Anwendung des neuen § 6 Absatz 2 Satz 1 
EStG in § 52 Absatz 12 EStG erforderlich. 

Zu § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden regulär über die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Abweichend davon können selbständig 
nutzbare, abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bis zu 800 Euro netto – unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzungsdauer – wahlweise sofort einkünftemindernd 
abgeschrieben werden (§ 6 Absatz 2 EStG – sogenannte Grenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG-Grenze). Ohne diese Möglichkeit zur 
Sofortabschreibung muss die Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts 
ermittelt und eine Überwachung der Abschreibung durch den Steuerpflichtigen 
und das Finanzamt erfolgen. 

Durch Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro netto werden Ermittlungs- 
und Überwachungspflichten in einer größeren Anzahl von Fällen entbehrlich 
und damit Bürokratie eingespart. 

Über den handelsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz können Vermögens-
gegenstände bis zu Anschaffungs- / Herstellungskosten von 1 000 Euro netto 
ebenfalls sofort abgeschrieben werden. Damit entsteht durch eine Anhebung 
auch keine Bürokratie durch Auseinanderfallen von Handels- und Steuerrecht. 
Einer handelsrechtlichen Gesetzesänderung bedarf es daher nicht. 

Die Änderung dient der Bürokratieentlastung von Unternehmen und Finanz-
verwaltung. 

3. Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die 

Anzeigepflicht nach § 41c Absatz 4 Satz 1 EStG eine Bagatellgrenze bei zu 

hoher Steuerfreistellung für das Kurzarbeitergeld nach § 3 Nummer 2 

Buchstabe a EStG eingeführt werden kann. 

Durch eine solche Bagatellgrenze kann Bürokratie, sowohl auf Seiten der 

Arbeitgeber als auch auf Seiten der Finanzverwaltung, vermieden werden. 

Begründung: 

Der Arbeitgeber hat im Rahmen des laufenden Lohnsteuerabzugsverfahrens 
mögliche Steuerbefreiungen zu berücksichtigen. Ging er von einer zu hohen 
Steuerfreistellung für geleistete Zahlungen aus, ist die deshalb zu wenig 
einbehaltene Lohnsteuer in einem späteren Lohnzahlungszeitraum nachträglich 
einzubehalten. Ein solcher Ausgleich ist allerdings nur bis zur Übermittlung 

                                              
 Die Begründungen werden bei Annahme redaktionell zusammengeführt. 

Fz 

Fz 
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der Lohnsteuerbescheinigung für das jeweilige Kalenderjahr zulässig. Fällt 
eine zu hohe Steuerfreistellung – egal in welcher Höhe – erst später auf, hat der 
Arbeitgeber dies dem Finanzamt anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu wenig 
einbehaltene Lohnsteuer dann beim Arbeitnehmer nachzufordern, soweit sie 
einen Betrag von 10 Euro übersteigt. 

Ein solcher Sachverhalt tritt insbesondere beim Kurzarbeitergeld auf, das der 
Arbeitgeber zunächst vorstreckt und das auf Antrag nachträglich von der 
Bundesanstalt für Arbeit erstattet wird. Dessen Berechnung ist schwierig und 
fehleranfällig, sodass es vermehrt zu einer falschen Berechnung der 
Steuerfreiheit und damit oftmals zu Anzeigen beim Finanzamt und 
Nachforderungen beim Arbeitnehmer kommt. 

Um die Arbeitgeber und auch die Finanzverwaltung von Bürokratie zu 
entlasten, sollte hinsichtlich der Anzeigepflicht des Arbeitgebers eine Bagatell-
grenze geschaffen werden. Bis zu einer Bagatellgrenze wäre dann bei 
fehlerhaft berücksichtigter Steuerfreistellung beim Kurzarbeitergeld eine 
Anzeige des Arbeitgebers beim Finanzamt entbehrlich.  

Die Bagatellgrenze muss so ausgestaltet sein, dass es zu einer spürbaren 
Entlastung der Arbeitgeber und der Finanzämter kommt. Die Höhe dieser 
Bagatellgrenze muss damit ausgehend von den Steuernachforderungen aus der 
Vergangenheit festgelegt werden. In der Vergangenheit konnte der Arbeitgeber 
etwa bei der lohnsteuerlichen Abrechnung behördlicher Erstattungsbeträge für 
Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz bei einer 
Abweichung von 200 Euro von einer Anzeige nach § 41c Absatz 4 Satz 1 EStG 
absehen (vgl. BMF-Schreiben vom 25. Januar 2023, BStBl. I 2023, S. 207, 
Rn. 14).  

4. Eine moderate Anhebung der Ehrenamtspauschale und des Übungs-

leiterfreibetrags stellt die Steuerfreiheit angemessener Aufwands-

entschädigungen für Ehrenamtliche sicher und baut die mit einer Besteuerung 

verbundenen Belastungen der Ehrenamtlichen ab. Vor dem Hintergrund der 

Inflationsentwicklung und der immensen Bedeutung des ehrenamtlichen 

Engagements für das Gemeinwohl sollten daher der Übungsleiterfreibetrag von 

3 000 Euro auf 3 500 Euro und die Ehrenamtspauschale von 840 Euro auf 

1 000 Euro erhöht werden. 
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5. Zu Artikel 2 Nummer 01 - neu - 

       (§ 3 Nummer 26 Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG) 

In Artikel 2 ist der Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 

„01. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „3 000 Euro“ durch die 

Angabe „3 300 Euro“ ersetzt. 

b) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „840 Euro“ durch die 

Angabe „900 Euro“ ersetzt.“ 

Begründung: 

Deutschland ist ein Land des Ehrenamtes. Vereine spielen in unserem 
demokratischen Gemeinwesen eine wichtige Rolle. Das private uneigennützige 
Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Mit ihrem alltäglichen 
ehrenamtlichen Engagement tragen Millionen Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland zu einem Zusammenhalt der Gesellschaft bei. In Zeiten sozialer 
und gesellschaftlicher Umbrüche ist diese Arbeit für das Land und die 
Mitmenschen von unschätzbarem Wert. Entlastungen für ehrenamtlich Tätige 
sind daher ein Kernpunkt zur Stärkung der Mitte der Gesellschaft und zur 
Entfaltung von weiterem Potenzial für bürgerschaftliches Engagement. 

Eine moderate Anhebung der Ehrenamtspauschale und des Übungsleiter-
freibetrags stellt die Steuerfreiheit angemessener Aufwandsentschädigungen 
für Ehrenamtliche sicher und baut die mit einer Besteuerung verbundenen 
Belastungen der Ehrenamtlichen ab. Vor dem Hintergrund der Inflations-
entwicklung und der immensen Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements 
für das Gemeinwohl wird daher der Übungsleiterfreibetrag von 3 000 Euro auf 
3 300 Euro und die Ehrenamtspauschale von 840 Euro auf 900 Euro erhöht. 
Gleichzeitig wird mit der Erhöhung der Pauschalen ein Beitrag zum 
Bürokratieabbau geleistet. 

Die letzte Anhebung erfolgte mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2021. Mit Blick auf die aktuell schwierige Haushaltslage aller 
Gebietskörperschaften beschränkt sich die nunmehr vorgesehene Erhöhung 
darauf, nur einen teilweisen Inflationsausgleich zu bewirken. 

Fz 
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6. Zu Artikel 2 Nummer 1 (§ 7 Absatz 2 Satz 1, 2 EStG) 

Artikel 2 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. In § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „1. Januar 2025“ 

durch die Angabe „1. Januar 2026“ ersetzt.“ 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht die befristete Fortführung der degressiven Absetzung 
für Abnutzung (AfA) für im Zeitraum 2025 bis 2028 angeschaffte oder 
hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (§ 7 
Absatz 2 EStG) und die Wiederanhebung auf das Zweieinhalbfache des bei der 
linearen Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes, höchstens 
25 Prozent, vor. Als konjunkturstützende Maßnahme soll die vorgesehene 
Gesetzesänderung Anreize für zügige Investitionsentscheidungen setzen. 

Im Hinblick auf die vorstehend formulierte Zielsetzung bewirkt die Änderung 
mit einer Befristung auf Ende 2025 eine noch stärkere Ausrichtung der 
Maßnahme auf das kommende Jahr und fördert damit effektiver zeitnahe 
Investitionsentscheidungen.  

Auch gehen mit der Maßnahme des Gesetzentwurfs insbesondere in den 
Kassenjahren 2026 bis 2028 erhebliche Steuermindereinnahmen in Ländern 
und Kommunen einher – und dies vor dem Hintergrund einer ohnehin 
angespannten Haushaltslage. Die Verlängerung der degressiven AfA ist daher 
in Gestalt der in den Beratungen zum Wachstumschancengesetz geeinten 
„haushaltsverträglichen“ Höhe („das Zweifache des bei der Absetzung für 
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes“) 
umzusetzen. Dies ermöglicht zudem eine Haushaltsplanung „auf Sicht“ 
anstelle einer langfristigen Festlegung von erheblichen Steuerminder-
einnahmen. Auch vermeidet eine Fortschreibung des aktuell normierten 
Faktors ein erneutes „Hin und Her“ bei der Bemessung der degressiven AfA 
für unterschiedliche Anschaffungszeitpunkte. 

Fz 
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7. Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 32 Absatz 6 Satz 1 EStG) 

     Nummer 2 (§ 32a Absatz 1 EStG) 

     Nummer 3 (§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG) 

     Nummer 4 (§ 52 Absatz 1 Satz 1, 2, 3 EStG) 

     Nummer 5 Buchstabe a (§ 66 Absatz 1 EStG) 

  Artikel 6 (Weitere Änderungen des Solidaritätszuschlaggesetzes 1996) 

  Artikel 18 Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 BKGG) 

  Artikel 22 Absatz 3 

a) In Artikel 3 sind die Nummern 1, 2, 3, 4 und Nummer 5 Buchstabe a zu 

streichen. 

b) Artikel 6 ist zu streichen.  

c) Artikel 18 Nummer 1 ist zu streichen. 

d) In Artikel 22 Absatz 3 ist die Angabe „3, 6 und 18“ durch die Angabe 

„3 und 18“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Der Antrag zielt darauf, die Erhöhung von Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag 
und Kindergeld sowie die Rechtsverschiebung des Einkommensteuertarifs zum 
1. Januar 2026 (noch) nicht umzusetzen. 

Für den Herbst 2024 werden der 15. Existenzminimumbericht sowie der 
6. Steuerprogressionsbericht erwartet. 

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage sollte neben den 
Ergebnissen des 15. Existenzminimumberichts zur verfassungsrechtlich 
gebotenen Freistellung des Existenzminimums und der daraus folgenden 
Anhebung von Grund- und Kinderfreibetrag auch abgewartet werden, in 
welcher Höhe das Existenzminimum im Jahr 2026 tatsächlich freizustellen sein 
wird. 

Unter dem Az. III R 26/24 ist hierzu ein Revisionsverfahren vor dem 
Bundesfinanzhof anhängig. In diesem Zusammenhang ist Klärung zu erwarten, 
ob die gebotene Freistellung des Existenzminimums anhand der Prognosen des 
jeweiligen Existenzminimumberichtes ausreicht bzw. maßgeblich ist, oder ob 
hinsichtlich der Höhe auf die sozialrechtlichen Regelbedarfe abzustellen ist, die 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Den entsprechenden 
Erkenntnissen sollte nicht vorgegriffen werden.  

Fz 



 - 9 - Empfehlungen, 373/1/24  
 

 ... 

Vielmehr sollte die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibetrag sowie die 
daraus folgende Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2026 erst erfolgen, 
wenn hierzu belastbare Zahlen, mindestens jedoch die Höhe der 
sozialrechtlichen Regelbedarfe für das Jahr 2026 vorliegen.  

Dies vermeidet zum einen eine gegebenenfalls erfolgende Überkompensation 
und zum zweiten eine zweimalige Anpassung des Tarifes mit entsprechenden 
Bürokratieaufwänden.  

Statt einer Rechtsverschiebung des Einkommensteuertarifs 2026 auf Basis 
einer prognostizierten Inflationsrate von 2 Prozent ist es vorzuziehen, die 
derzeit noch nicht vorliegenden Erkenntnisse der tatsächlichen 
Inflationsentwicklung für eine mögliche Anpassung des Tarifs zu 
berücksichtigen. 

Gerade in der jüngeren Zeit hat sich gezeigt, dass Prognosen über 
wirtschaftliche Entwicklungen und damit auch die Inflationsentwicklung mit 
großen Unsicherheiten behaftet sind. 

Zudem sollte – gerade in wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Zeiten – 
auch die Entwicklung der öffentlichen Haushaltslage im Jahr 2025 abgewartet 
und in die Entscheidung über die Tarifanpassung einbezogen werden, bevor 
eine verfassungsrechtlich nicht zwingende Anpassung des 
Einkommensteuertarifs im Jahr 2026 und damit einhergehend erhebliche 
Steuermindereinnahmen umgesetzt wird.  

8. Zu Artikel 2 und Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um Prüfung der vorgesehenen 

Anhebung der für die Veranlagungszeiträume 2025 [und 2026] geltenden 

weiteren Einkommensteuertarifeckwerte in der bislang vorgesehenen Form mit 

dem Ziel einer haushaltsverträglicheren Ausgestaltung.  

Begründung 

Der Gesetzentwurf normiert mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG den 
für die Veranlagungszeiträume 2025 [und 2026] geltenden Einkommensteuer-
tarif. Dabei werden unter anderem auch die übrigen Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs – mit Ausnahme des Eckwerts der sogenannten 
„Reichensteuer“ – entsprechend den voraussichtlichen Ergebnissen des bislang 
noch nicht vorliegenden 6. Steuerprogressionsberichts nach rechts verschoben. 
Die vorgesehenen Anpassungen knüpfen an das Vorgehen in früheren Jahren 
an, ohne aber (verfassungs-)rechtlich verpflichtend zu sein. Mit ihnen gehen 
laut Entwurfsbegründung erhebliche Steuermindereinnahmen (für 2025: 
3,4 Milliarden Euro und für 2026: 2,8 Milliarden Euro; volle Jahreswirkung 

                                              
 [Hilfsempfehlung zu Ziffer 7 - Artikel 3 Nummer 2 (§ 32a Absatz 1 EStG)] 
 Wird bei Annahme von Ziffern 7 und 8 redaktionell angepasst. 

Fz 
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rund 6,2 Milliarden Euro) für die öffentlichen Haushalte einher. Gerade auch 
mit Blick auf die ohnehin angespannte Lage der öffentlichen Haushalte zum 
einen, sowie den weiteren von der Bundesregierung vorgesehenen 
Gesetzesvorhaben zur Setzung notwendiger (steuerlicher) Wachstumsimpulse 
zum anderen, sollte der im Gesetzesentwurf in seiner Zielsetzung grundsätzlich 
nachvollziehbare Antritt des Abbaus von Effekten der kalten Progression 
jedenfalls überprüft werden. 

9. Zu Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe b (§ 66 Absatz 3 EStG) 

In Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe b sind in § 66 Absatz 3 nach dem Wort 

„entsprechend“ die Wörter „dieser prozentualen Anhebung“ einzufügen. 

Begründung: 

Nach der Entwurfsbegründung soll mit § 66 Absatz 3 EStG-E das Kindergeld 
künftig regelmäßig entsprechend der prozentualen Entwicklung der 
Kinderfreibeträge mit zeitgleicher Wirkung angepasst werden. Das Einfügen 
der Wörter „dieser prozentualen Anhebung“ in die Regelungsformulierung 
dient der Rechtsklarheit und der Schlüssigkeit der Norm aus sich heraus. 

10. Zu Artikel 7 (§ 3 Absatz 5 FZulG) 

Artikel 7 ist zu streichen. 

Begründung: 

Das Forschungszulagengesetz (FZulG) ist zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten. Die Forschungszulage ist eine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 107 AEUV. Insoweit sind erhebliche beihilferechtliche Anforderungen 
zu beachten. 

Die maximale Bemessungsgrundlage eines Anspruchsberechtigten je 
Wirtschaftsjahr betrug ursprünglich 2 Millionen Euro. Zur Bewältigung der 
Auswirkungen der Corona-Krise wurde dieser Höchstbetrag zunächst befristet 
für zwischen dem 30. Juni 2020 und dem 1. Juli 2026 entstandene förderfähige 
Aufwendungen auf 4 Millionen Euro erhöht. Durch das Wachstums-
chancengesetz vom 27. März 2024 (BGBl. I 2024 Nr. 108) wurden der 
Höchstbetrag für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 27. März 2024 
entstanden sind, unbefristet auf 10 Millionen Euro erhöht und weitere 
Maßnahmen beschlossen, die die Attraktivität der Zulage erhöhen sollen 
(Ausweitung des Kreises der förderfähigen Aufwendungen und die 
Möglichkeit der Erhöhung des Fördersatzes für Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU)). 

Fz 

Fz 
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Der Genehmigungsbeschluss der EU-Kommission vom 26. Juni 2020 
(C (2020) 4194 – Staatliche Beihilfe SA.56245 (2020/EV) Evaluierungsplan 
für die nach der Gruppenfreistellungsverordnung freigestellte Beihilferegelung 
„FZulG“ zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung) basiert 
auf dem ursprünglichen Höchstbetrag von 2 Millionen Euro. Laut 
Genehmigungsbeschluss zielt das FZulG vor allem auf die Förderung von 
kleinen, insbesondere von KMU durchgeführten Projekten ab. Vor diesem 
Hintergrund ist fraglich, ob neben den bereits im Wachstumschancengesetz 
beschlossenen erheblichen Modifizierungen eine weitere Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage noch durch den Genehmigungsbeschluss gedeckt ist.  

Nach beihilferechtlichen Vorgaben ist die Forschungszulage zu evaluieren. Die 
Evaluierung soll im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Änderungen 
zum FZulG sollten bis dahin zurückgestellt werden und nicht bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt erfolgen, zu dem wesentliche Erkenntnisse zur Effizienz und 
Effektivität dieser Vorschrift insgesamt noch fehlen. Bei der beabsichtigten 
Ausdehnung der steuerlichen Forschungsförderung und einer gewollten damit 
einhergehenden Steigerung der Inanspruchnahme darf zudem nicht aus dem 
Blickfeld geraten, dass die Forschungszulagenfestsetzung bisher in einem 
personellen Verfahren mit Erstellung manueller Bescheide und personeller 
Datenerfassung für Statistikzwecke erfolgt und eine weitergehende 
automatisationstechnische Unterstützung zurzeit nicht absehbar ist. 

11. Zu Artikel 8 (Änderung der Abgabenordnung) 

a) Der Bundesrat lehnt die geplante Einführung einer Mitteilungspflicht für 

innerstaatliche Steuergestaltungen ab. Die Erfahrungen zur Mitteilungs-

pflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen haben gezeigt, dass die in 

sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt werden. In der Praxis ist damit ein 

erheblicher Aufwand verbunden, der nicht gerechtfertigt ist. So sind bisher 

circa 32 000 Eingänge zu verzeichnen, die primär personell zu bearbeiten 

waren und sind. Der erhoffte substanzielle Erkenntnisgewinn ist 

ausgeblieben. 

b) Der Bundesrat stellt zudem fest, dass sich die Steuerverwaltung mit einer 

Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sieht. Zusätzliche Meldungen 

über nahezu ausschließlich bereits bekannte Gestaltungen behindern die 

Erledigung wichtiger Aufgaben. Bei rein innerstaatlichen Sachverhalten hat 

die Verwaltung auch ohne ein aufwendiges und bürokratisches Melde-

system bereits einen guten Überblick über die verschiedenen Gestaltungen. 

Aufgrund der ohnehin schon hohen Belastung kann eine zeitnahe 

Auswertung zudem nicht gewährleistet werden. 

Wi 
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c) Auch für Steuerberater und andere Intermediäre ist die vorgesehene Mit-

teilungspflicht nationaler Steuergestaltungen mit einem enormen Aufwand 

verbunden, der in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen steht. Die 

Praxis würde bei jeder Art von Gestaltung vor erheblichen Unsicherheiten 

und Abgrenzungsschwierigkeiten stehen. Denn es dürfte regelmäßig unklar 

sein, ob für eine Meldung das Kriterium „einer der Hauptvorteile ist die 

Erlangung eines steuerlichen Vorteils“ zutrifft oder nicht. Es ist zu 

befürchten, dass im Zweifel auch nicht relevante Sachverhalte gemeldet 

werden, um in jedem Fall Sanktionen zu vermeiden. Auch die vom BMF 

eingesetzte unabhängige Expertenkommission hat sich in ihrem am 

12. Juli 2024 veröffentlichten Abschlussbericht „Vereinfachte Unter-

nehmensteuer“ gegen eine Einführung einer Mitteilungspflicht nationaler 

Steuergestaltungen ausgesprochen. Sie verweist darauf, dass Aufwand und 

Ertrag einer möglichen Mitteilungspflicht für innerstaatliche 

Steuergestaltungen in keinem sinnvollen Verhältnis stehen. 

12. Zu Artikel 9 Nummer 1 (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO) 

     Nummer 2 (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 AO) 

     Nummer 3 (§ 58 Nummer 3, 10 Satz 2 AO) 

     Nummer 4 (§ 62 AO) 

     Nummer 5 (§ 63 Absatz 4 AO) 

Artikel 9 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. In § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 wird der bisherige Betrag von 

„45 000“ erhöht auf „80 000“.“ 

b) Die Nummern 2 bis 5 sind zu streichen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a 

Mit den zu Nummern 1 bis 5 vorgeschlagenen Änderungen in dem Entwurf 
sollen das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung sowie die damit in 
Zusammenhang stehenden gesetzlichen Regelungen abgeschafft werden. Dies 
ist abzulehnen.  

Fz 
 

Bei 
Annahme 

entfällt 
Ziffer 18 
Buch-

stabe b. 
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Beim Gebot der zeitnahen Mittelverwendung handelt es sich um einen 
ursprünglich durch die Rechtsprechung aus dem Gebot der Selbstlosigkeit 
abgeleiteten tragenden Grundsatz des Gemeinnützigkeitsrechts. Der Grundsatz 
wurde durch die gesetzlichen Regelungen in § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO, die 
Bestimmungen zur Rücklagenbildung in § 62 AO und die weiteren zur 
Abschaffung vorgesehenen Regelungen dahingehend präzisiert, dass die Mittel 
spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder 
Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden müssen.  

Mit der Streichung der gesetzlichen Regelungen zur zeitnahen 
Mittelverwendung würde sich an dem gemeinnützigkeitsrechtlichen Grundsatz 
allerdings nichts ändern. Vielmehr würde dies zu Rechtsunsicherheiten sowohl 
bei den steuerbegünstigten Organisationen als auch auf Seiten der 
Finanzverwaltung führen, da dann jeweils im Einzelfall zu prüfen wäre, ob ein 
Verstoß der tatsächlichen Geschäftsführung gegen das Selbstlosigkeitsgebot 
vorliegt, weil die Körperschaft keine oder zu wenig Mittel für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet hat. Es bestünde daher die Gefahr, dass es in der Folge 
vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten kommen würde. Letztlich wären 
entsprechende Regelungen im Verwaltungswege zu treffen, um zu verhindern, 
dass steuerbegünstigte Organisationen ihre Mittel nicht sowohl zeitlich als 
auch betragsmäßig in nahezu unbegrenztem Umfang dem Vermögen zuführen.  

Würde die unbegrenzte Vermögensbildung dagegen nicht eingeschränkt, käme 
es zu einem Auseinanderfallen der Zeitpunkte der Steuerentlastung bei 
Spendern auf der einen und der Gemeinwohlförderung, die die Rechtfertigung 
für die Steuerbefreiung der steuerbegünstigten Körperschaften darstellt, auf der 
anderen Seite. Wenn das Gemeinwesen auf gegenwärtige Steuereinnahmen 
verzichtet, dann erwartet es auch eine gegenwärtige oder zumindest 
gegenwartsnahe Förderung des Gemeinwohls (vgl. Hüttemann, Gemeinnützig-
keitsrecht und Spendenrecht, 5. Auflage Rz. 4.165).  

Auch das Vertrauen der Spender, die bisher davon ausgehen konnten, dass ihre 
Zuwendungen zeitnah für die Förderzwecke eingesetzt werden, würde 
untergraben und damit das Qualitätsmerkmal der Gemeinnützigkeit ein Stück 
weit beschädigt.  

Zum weiteren Bürokratieabbau wird die bisherige Betragsgrenze nach § 55 
Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO auf 80 000 Euro erhöht. Auch bei 
Jahreseinnahmen in dieser Höhe ist nicht mit einer übermäßigen 
Vermögensbildung durch die steuerbegünstigten Körperschaften zu rechnen. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Beibehaltung des Gebots der 
zeitnahen Mittelverwendung.  
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13. Zu Artikel 9 Nummer 3 Buchstabe c - neu - (§ 58 Nummer 11 - neu - AO)  

     Nummer 6 (§ 68 Nummer 2 Buchstabe b, Teilsatz nach   

                Buchstabe b AO) 

Artikel 9 ist wie folgt zu ändern: 

a) Der Nummer 3 ist folgender Buchstabe anzufügen:  

„c) In Nummer 10 wird am Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt und 

folgende Nummer angefügt:  

„11. eine Körperschaft Mittel für die Errichtung und den Betrieb 

von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz verwendet, soweit es sich dabei 

nicht um den Hauptzweck der Körperschaft handelt.“ “ 

b) Nummer 6 ist zu streichen.  

Begründung: 

Zu Buchstabe a 

Anstelle einer faktisch leerlaufenden Neuregelung bietet sich eine 
Alternativlösung an. Diese alternative Regelung trägt dem in § 1 Absatz 1 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum Ausdruck gebrachten Ziel, im 
Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer 
nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung zu fördern, die 
vollständig auf erneuerbaren Energien beruht, deutlich besser und nachhaltiger 
Rechnung. Sie vermeidet zusätzliche Bürokratielasten sowohl für betroffene 
gemeinnützige Körperschaften als auch für die Finanzverwaltung.  

Der Alternativvorschlag ist im Gegensatz zu der ursprünglich vorgeschlagenen 
Regelung (fiktiver Zweckbetrieb unter engen Voraussetzungen) zielgenau als 
Ausnahmeregelung zu § 55 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 AO (satzungsgemäße 
Mittelverwendung als Voraussetzung der Selbstlosigkeit) konzipiert. Der 
Tatbestand verzichtet auf eine Höchstbetragsgrenze, das heißt insbesondere auf 
eine Bezugnahme auf § 3 Nummer 72 EStG. Ausdrücklich wird die Regelung 
auch auf den Einsatz aller erneuerbarer Energien erstreckt. Es gilt die 
Legaldefinition des § 3 Nummer 21 EEG:  

a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und 
Strömungsenergie, 

b) Windenergie, 

c) solare Strahlungsenergie, 

d) Geothermie, 

Fz 



 - 15 - Empfehlungen, 373/1/24  
 

 ... 

e) Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und 
Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus 
Haushalten und Industrie. 

Zwar begründet nach dem Alternativvorschlag die Einspeisung von nicht selbst 
verbrauchtem Strom – wie bisher – unter den allgemeinen Voraussetzungen 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wenn die Einnahmen 
aus allen steuerpflichtigen Tätigkeiten die Besteuerungsgrenze nach § 64 
Absatz 3 AO von derzeit 45 000 Euro übersteigen. Diese Rechtsfolge ist aus 
Gründen der Wettbewerbsneutralität gegenüber nicht gemeinnützigen 
Anbietern als tragendem steuersystematischem Grundsatz geboten. Dazu dient 
auch die ausdrückliche Einschränkung auf Fälle, in denen der Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinen Hauptzweck der Körperschaft darstellt.  

Durch die neue Unschädlichkeitsregelung ist jedoch sowohl der Einsatz von 
Mitteln zum Bau und zum Betrieb als auch zur Abdeckung der möglicherweise 
unvermeidlichen dauerhaften Verluste unschädlich für die Gemeinnützigkeit 
der Körperschaft. Dies rechtfertigt sich daraus, dass die Anlagen regelmäßig 
überwiegend der Produktion von selbstverbrauchtem Strom dienen und die 
Einspeisung von Reststrom in das öffentliche Netz unvermeidlich und 
umweltpolitisch gewollt ist (§ 1 EEG).  

Sollten Gewinne aus der Photovoltaikanlage erzielt werden, sind diese – wie 
nach geltendem Recht – in den Grenzen des für alle Steuerpflichtigen 
anzuwendenden § 3 Nummer 72 EStG steuerfrei. 

Zu Buchstabe b 

Die Anknüpfung der zu § 68 Nummer 2 AO vorgeschlagenen Änderungen an 
die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 72 EStG, die sich nach der 
Entwurfsbegründung zum Jahressteuergesetz 2022 (BT-Drucksache 20/3879 
vom 10. Oktober 2022) vornehmlich an Besitzer privater Immobilien, z. B. 
selbstgenutzter Einfamilienhäuser, richtet (installierte Bruttoleistung laut 
Marktstammdatenregister von bis zu 30 kW (peak)), dürfte bereits für Vereine 
zu eng sein, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Sport- oder 
Schützenhalle errichten. Für größere Organisationen mit mehreren Gebäuden 
ist diese Grenze erst recht zu gering. Schon eine geringfügige Überschreitung 
der dort genannten Grenzen würde einen Selbstversorgungsbetrieb nach der 
vorgeschlagenen Neuregelung ausschließen. Die Regelung läuft daher in vielen 
Fällen leer. Sie ist zu kleinteilig und damit nicht geeignet, den 
begrüßenswerten Zweck zu erreichen, gemeinnützigkeitsrechtliche Hindernisse 
im Zusammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energien zu beseitigen. 
Außerdem müssten die Grenzen durch die Finanzverwaltung für jedes 
(Wirtschafts-)Jahr geprüft werden, was zu einem Mehraufwand an Bürokratie 
auch für die steuerbegünstigten Organisationen führen würde. 
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Auf der anderen Seite hilft der Vorschlag nur gemeinnützigen Organisationen 
weiter, deren Anlagen die sehr niedrigen Grenzen des § 3 Nummer 72 EStG 
einhalten, und mit dem Verkauf von selbst erzeugtem Strom und anderen 
gewerblichen Tätigkeiten die Einnahme-Freigrenze von 45 000 Euro nach § 64 
Absatz 3 AO (Zweckbetrieb) überschreiten. Die Anzahl der Begünstigten wäre 
äußerst gering bei gleichwohl erhöhtem administrativem Aufwand. 

14. Zu Artikel 9 Nummer 7 - neu - (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5 AO) 

   Artikel 10a - neu - (Artikel 97 § 19 Absatz 5 - neu -, 6 - neu - EGAO) 

   Artikel 10b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 

   Artikel 21a - neu - (§ 241a Satz 1 HGB) 

   Artikel 21b - neu - (… Abschnitt - neu - EGHGB) 

   Artikel 22 Absatz 2 

a)  Dem Artikel 9 ist folgende Nummer anzufügen: 

„7. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 1 wird die Angabe „800 000“ durch die Angabe 

„1 Million“ ersetzt. 

b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „80 000“ durch 

die Angabe „100 000“ ersetzt.“ 

b) Nach Artikel 10 sind folgende Artikel einzufügen: 

„Artikel 10a  

Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Dem Artikel 97 § 19 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das 

zuletzt durch [einsetzen: letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, 

werden folgende Absätze angefügt: 

 „(5) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses 

Gesetzes] geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre 

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Eine Mitteilung 

über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die 

Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 

Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung für 

Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2025 liegen, erfüllt sind, jedoch im 

Kalenderjahr 2024 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1  

 

Wi 



 - 17 - Empfehlungen, 373/1/24  
 

 ... 

Nummer 1 der Abgabenordnung in der am [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 

nicht erfüllt sind. 

 (6) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses 

Gesetzes] geltenden Fassung ist auf Gewinne der Wirtschaftsjahre 

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Eine Mitteilung 

über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die 

Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der 

Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung für 

Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2025 liegen, erfüllt sind, jedoch im 

Kalenderjahr 2024 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 

nicht erfüllt sind.“ 

Artikel 10b 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

In § 20 Satz 1 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes, das zuletzt durch 

[einsetzen: letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, wird die Angabe 

„800 000“ durch die Angabe „1 Million“ ersetzt.“ 

c) Nach Artikel 21 sind folgende Artikel einzufügen: 

„Artikel 21a  

Änderung des Handelsgesetzbuches 

In § 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, das zuletzt durch [einsetzen: 

letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, wird die Angabe „800 000“ 

durch die Angabe „1 Million“ und die Angabe „80 000“ durch die Angabe 

„100 000“ ersetzt. 

Artikel 21b 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 

Im Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch [einsetzen: aktuelle 

Fassung] wird folgender Abschnitt angefügt: 
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„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt  

mit Zählbezeichnung] Abschnitt Übergangsvorschrift zum  

Steuerfortentwicklungsgesetz 

Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel  

mit Zählbezeichnung] 

§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der ab dem 1. Januar 2025 

geltenden Fassung ist erstmals auf das nach dem 31. Dezember 2024 

beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 241a Satz 1 des 

Handelsgesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung 

ist letztmals auf das vor dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahr 

anzuwenden.“ “ 

d) In Artikel 22 Absatz 2 ist die Angabe „2, 5, 7, 9, 17, 19 und 21“ durch die 

Angabe „2, 5, 7, 9, 10a, 10b, 17, 19, 21, 21a und 21b“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Zu Artikel 9 Nummer 7 - neu - (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5 AO) 

Die Umsatz- und Gewinngrenzen für die Buchführungspflicht wurden zuletzt 
mit dem Wachstumschancengesetz vom 27. März 2024 mit Wirkung ab 
1. Januar 2024 von 600 000 Euro auf 800 000 Euro bzw. von 60 000 Euro auf 
80 000 Euro angehoben. 

Das Führen von Büchern ist mit zeitlichem und monetärem Aufwand 
verbunden. Die Kosten für die Steuerberatung steigen erheblich, wenn statt 
einer einfachen Einnahmen-Überschuss-Rechnung Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen sowie die untergeordneten Konten erstellt und gepflegt 
werden müssen.  

Demnach sollen die oben genannte Grenzen handels- und steuerrechtlich 
deckungsgleich um jeweils 25 Prozent auf 100 000 Euro Gewinn und 
1 Million Euro Umsatz erhöht werden. Durch diese signifikante Erhöhung und 
die parallele Anhebung der Schwellenwerte in § 241a HGB wird auch eine 
größere Anzahl kleinerer Unternehmen von der steuerlichen Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflicht befreit und damit von unnötiger Bürokratie entlastet 
und die wirtschaftliche Dynamik der mittelständischen Wirtschaft unterstützt. 



 - 19 - Empfehlungen, 373/1/24  
 

 ... 

Zu Artikel 10a - neu - (Artikel 97 § 19 Absatz 5 - neu -, 6 - neu - EGAO) 

Absatz 5 Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 AO in der Fassung des Artikels 13 Nummer 3 dieses Gesetzes. 
Danach ist die erhöhte Umsatzgrenze auf Umsätze der Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Die 
Übergangsregelung in Absatz 5 Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine 
Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht besteht, jedoch nicht mehr nach der 
Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO in der Fassung dieses 
Gesetzes. 

Absatz 6 Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 AO in der Fassung des Artikels 13 Nummer 3 dieses 
Gesetzes. Danach ist die erhöhte Gewinngrenze auf Gewinne der 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Die 
Übergangsregelung in Absatz 6 Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine 
Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht besteht, jedoch nicht mehr nach der 
Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 5 AO in der Fassung 
dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 10b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 

Der Gesetzgeber hat die Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG zuletzt zum 
1. Januar 2024 auf 800 000 Euro angehoben und an die Grenze des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO angepasst. Dieser Gleichlauf soll beibehalten 
werden, indem mit der nun beabsichtigten Anhebung der Umsatzgrenze für die 
Buchführungspflicht auch die Grenze in § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG auf 
1 Million Euro angehoben wird. 

Dieser Gleichlauf ist im praktischen Vollzug wichtig, da nicht 
buchführungspflichtige Steuerpflichtige ihre Einnahmen für die 
Einkommensbesteuerung regelmäßig mit dem Zufluss erfassen, das heißt 
Einnahmen sind erst bei Geldeingang anzusetzen. Eine Anhebung der Grenzen 
für die Buchführungspflicht kann nur dann eine bürokratieentlastende Wirkung 
entfalten, wenn zugleich die Umsatzsteuer nicht nach vereinbarten, sondern 
nach vereinnahmten Entgelten berechnet werden kann. Daher muss – wie in 
der Vergangenheit üblich – die Erhöhung der Buchführungsgrenzen mit der 
Anhebung der Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG einhergehen. 
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Zu Artikel 21a - neu - (§ 241a Satz 1 HGB) 

Die signifikante Anhebung der Schwellenwerte in § 241a Satz 1 HGB dient der 
weiteren Bürokratieentlastung von Einzelkaufleuten, deren Umsatzvolumen 
und Jahresüberschuss verhältnismäßig gering sind. Parallel werden die 
Schwellenwerte in § 141 AO angehoben (Artikel 9 Nummer 7). 
Steuerpflichtige Einzelkaufleute, die innerhalb des Umsatzerlöse-Korridors 
von 800 000 Euro und 1 Million Euro sowie innerhalb des Jahresüberschuss- 
(bzw. Gewinn-) Korridors von 80 000 Euro und 100 000 Euro liegen, sollen 
demnach künftig von einer handelsrechtlichen Buchführung mit 
Jahresabschlusserstellung (und entsprechender steuerlicher Gewinnermittlung) 
auf eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit 
vereinfachter Buchführung wechseln können. Die Änderung kommt damit der 
mittelständischen Wirtschaft zugute. 

Zu Artikel 21b - neu - (… Abschnitt - neu - EGHGB) 

Die Übergangsvorschrift zum geänderten § 241a Satz 1 HGB stellt sicher, dass 
die Erhöhung der Schwellenwerte erstmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden 
ist, das nach dem 31. Dezember 2024 beginnt. Dementsprechend ist die 
geltende Fassung des § 241a Satz 1 HGB letztmals auf ein Geschäftsjahr 
anzuwenden, das spätestens am 31. Dezember 2024 beginnt. 

Zu Artikel 22 Absatz 2 (Inkrafttreten) 

Die empfohlenen Änderungen in der Abgabenordnung, im Einführungsgesetz 
zur Abgabenordnung, im Umsatzsteuergesetz, im Handelsgesetzbuch und im 
Einführungsgesetzbuch zum Handelsgesetzbuch sollen zum 1. Januar 2025 in 
Kraft treten. 

15. Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 

Einführung eines abgestuften Sanktionssystems sinnvoll wäre, das erst bei 

schwerwiegenden und fortgesetzten Verstößen den Verlust des 

Gemeinnützigkeitsstatus und bei kleineren Verstößen – wie der Fehl-

verwendung von Mitteln – eine Sanktionszahlung vorsieht, sowie die 

Übertragung einer „Business Judgement Rule“ auf das Gemeinnützigkeitsrecht. 

Begründung: 

Nach bislang geltendem Recht droht gemeinnützigen Körperschaften 
grundsätzlich auch bei geringfügigen Verstößen gegen das Gemeinnützig-
keitsrecht der Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus. Finanzverwaltung und 
Rechtsprechung lassen Ausnahmen zu, wenn der Verlust unverhältnismäßig 
wäre. Geringfügige Verstöße rechtfertigen daher schon bisher nicht den Entzug 
der Gemeinnützigkeit (Bagatellvorbehalt). 
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Rechtssicherer und transparenter wäre allerdings die Einführung eines 
abgestuften Sanktionssystems, das erst bei schwerwiegenden und fortgesetzten 
Verstößen den Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus und bei kleineren 
Verstößen, wie der Fehlverwendung von Mitteln eine andere Sanktion vorsieht. 
Eine solche Differenzierung nähme den gemeinnützigen Organisationen die 
Angst vor Fehlern mit fatalen Folgen und entlastete ganz wesentlich die 
ehrenamtlich tätigen Verantwortungsträger.  

Es sollte ein Sanktionsrahmen vorgegeben werden, innerhalb dessen die 
Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls die 
Sanktionszahlung festsetzt. Der Verlust der Gemeinnützigkeit sollte als 
Sanktion auf schwerwiegende und fortgesetzte Verstöße gegen das 
Gemeinnützigkeitsrecht beschränkt werden. 

Die gemeinnützigen Organisationen verfügen bei der Verwirklichung ihrer 
Satzungszwecke über ein weites Ermessen. Das Gemeinnützigkeitsrecht sollte 
dem Rechnung tragen und Maßnahmen, die zunächst geeignet und angemessen 
erscheinen, um die Satzungszwecke zu fördern, sich aber nachträglich als nicht 
zielführend erweisen, nicht als gemeinnützigkeitsschädlich behandeln, sofern 
die Körperschaft Korrekturen vornimmt. Das gilt insbesondere für 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässige Mittelbeschaffungsaktivitäten.  

So muss es bei Verlusten genügen, wenn eine fehlgeschlagene 
Vermögensanlage wirtschaftlich vertretbar war. Hier ist an eine Übertragung 
der „Business Judgement Rule“, wie sie das Gesellschaftsrecht bereits seit dem 
Jahr 1997 kennt, auf das Gemeinnützigkeitsrecht zu denken. Hiernach haften 
Geschäftsführer und Vorstände dann nicht für negative Folgen 
unternehmerischer Entscheidungen, wenn diese auf der Grundlage 
angemessener Informationen, ohne Berücksichtigung sachfremder Interessen, 
zum Wohl des Unternehmens und in gutem Glauben gefasst worden sind. 

Die Prüfbitte wurde auf Anregung der Enquetekommission des 
Niedersächsischen Landtags erarbeitet („Rahmenbedingungen für das 
ehrenamtliche Engagement verbessern“) und dient der Verbesserung des 
ehrenamtlichen Engagements und des Ehrenamtes. 

16. Artikel 13a - neu -  

     (Artikel 30, 36 Absatz 5 Kreditzweitmarktförderungsgesetz) 

Nach Artikel 13 ist folgender Artikel einzufügen: 

„Artikel 13a 

Änderung des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes 

Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes 

vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 411) werden aufgehoben.“ 
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Begründung: 

Die in Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Kreditzweitmarktförderungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2023 enthaltene dreijährige Befristung der in 
§ 24 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) geregelten Weitergeltung bestimmter 
Begünstigungen für Personengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 soll 
aufgehoben werden. Mit dieser zeitnah und rechtstechnisch einfach 
umzusetzenden Maßnahme wird die bisherige und durch jahrzehntelange 
Rechtsprechung weitgehend ausgeurteilte Rechtslage bis auf Weiteres 
fortgeschrieben. Auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts bestehen unverändert substanzielle 
Unterschiede zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft, die sich 
u. a. auf die Verbindung von Gesellschaftsvermögen und Gesellschafter-
vermögen beziehen und die weiterhin grunderwerbsteuerlich eine unter-
schiedliche Behandlung der Gesellschaftsformen rechtfertigen. Die Entfristung 
schafft (Rechts-)Sicherheit und Planbarkeit sowohl für die Wirtschaft mit Blick 
auf unternehmerische Entscheidungen als auch für die Verwaltung vor dem 
Hintergrund von Umsetzungs- und Administrationsaufwänden, ohne zugleich 
die gesetzgeberische Handlungsfähigkeit für weitergehende Änderungen des 
GrEStG einzuschränken oder Vorfestlegungen herbeizuführen.  

17. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, das Wirtschafts-

wachstum über das beschlossene Wachstumschancengesetz hinaus weiter 

zu fördern. Der Bundesrat sieht allerdings mit Sorge, dass die Umsetzung 

weiterer finanzwirksamer Maßnahmen der von der Bundesregierung 

vereinbarten Wachstumsinitiative über Formulierungshilfen für den 

Bundestag beabsichtigt ist, sodass der Bundesrat hierzu nicht Stellung 

nehmen kann. 

b) Der Bundesrat stellt allerdings fest, dass zum Schaffen von nachhaltigem 

Wachstum zielgenaue, aufeinander abgestimmte Maßnahmen erforderlich 

sind, um zusätzliche Investitionen zu unterstützen und zugleich 

Mitnahmeeffekte zu minimieren. Der Entwurf eines Gesetzes zur 

Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommen-

steuertarifs (SteFeG) bleibt hinter diesem Anspruch zurück. 
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c) Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die aktuellen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen einen erneuten Kraftakt aller 

Gebietskörperschaften erfordern. Länder und Kommunen werden durch das 

vorgeschlagene Gesetz jedoch ein weiteres Mal mit dem größeren Teil der 

potentiellen Mindereinnahmen konfrontiert, ohne dass zuvor eine 

Abstimmung hierüber stattgefunden hat. Der Bundesrat hält es für geboten, 

die Notwendigkeit, Finanzierbarkeit und Zielgerichtetheit der Regelungen 

des SteFeG zu überprüfen und diese gegebenenfalls anzupassen.  

d) Insbesondere die Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf das 

Gewerbesteueraufkommen der Kommunen sieht er mit Sorge. Ihnen drohen 

erneut Mindereinnahmen in Milliardenhöhe. Gleichzeitig lässt die 

Bundesregierung offen, wie die Kommunen die finanziellen 

Zusatzbelastungen bei gleichzeitig anhaltenden Ausgabensteigerungen 

bewältigen sollen. Bereits im Wachstumschancengesetz hat sich ein solches 

Vorgehen des Bundes im Bundesrat als nicht mehrheitsfähig erwiesen. 

Seitdem hat sich die Haushaltslage der Kommunen nicht essentiell 

verändert.  

e) Der Bundesrat stellt fest, dass die Bundesregierung den Gesetzentwurf erst 

in der parlamentarischen Sommerpause beschlossen und dem Bundesrat 

zugeleitet hat, einzelne Regelungen jedoch bereits zum 1. Januar 2025 in 

Kraft treten sollen. Der Praxis bleibt daher nur ein sehr kurzer Zeitraum, um 

sich auf die Rechtsänderungen einzustellen. Der Bundesrat weist in diesem 

Zusammenhang auf die Bedürfnisse der Praxis und die vielfach geäußerte 

Forderung nach einer verlässlichen und planbaren Steuerpolitik hin.  

18. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Deutschland ist ein Land des Ehrenamtes. Vereine spielen in unserem 

demokratischen Gemeinwesen eine wichtige Rolle. Das private uneigen-

nützige Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Die Vereine 

in Deutschland sind auch ein Stück unserer Identität; ohne sie wäre das 

kulturelle und gesellschaftliche Leben in den Städten und Gemeinden 

unseres Landes um ein Vielfaches ärmer. Aus diesem Grunde müssen das 

Ehrenamt auch steuerlich stärker als bislang gefördert und die Arbeit der 

gemeinnützigen Vereine erleichtert und von unnötiger Bürokratie entlastet 

werden. Deshalb fordert der Bundesrat, im weiteren Gesetz-
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gebungsverfahren Steuererleichterungen und Bürokratieabbaumaßnahmen 

im Vereinssteuerrecht zu schaffen. 

b) Die zeitnahe Mittelverwendung gibt vor, dass gemeinnützige 

Körperschaften ihre Mittel spätestens innerhalb von zwei Kalenderjahren 

für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden müssen. 

Diese zeitlich befristete Verwendungspflicht verursacht nicht nur einen 

erheblichen Druck auf die Vereine, sondern ist auch in der Dokumentation 

und Überprüfung sehr aufwändig und zeitintensiv. Der Bundesrat begrüßt 

daher den Vorschlag der Bundesregierung, die zeitnahe Mittel-

verwendungspflicht ersatzlos abzuschaffen, da gemeinnützige Vereine ihre 

Mittel ohnehin stets nur für die Förderung ihrer steuerbegünstigten 

satzungsmäßigen Zwecke einsetzen dürfen. 

c) Allerdings ist diese Maßnahme aus Sicht des Bundesrates nicht 

ausreichend, um die vielen ehrenamtlich Tätigen spürbar bei ihrer so 

wertvollen Arbeit zu entlasten. Der Bundesrat fordert daher, nachfolgende 

Verbesserungen und bürokratische Erleichterungen im Vereinssteuerrecht 

aufzugreifen. 

d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von gemeinnützigen Körperschaften 

führen aktuell zu einer Ertragsteuerlast, wenn die Einnahmen über 

45 000 Euro liegen und der Gewinn mehr als 5 000 Euro beträgt. Der 

Bundesrat hält es für wichtig, diese Grenze auf 55 000 Euro anzuheben und 

in Form einer durchschnittlichen Dreijahresbetrachtung flexibel 

auszugestalten, um besonders Vereine bei einmaligen Veranstaltungen 

(zum Beispiel ein größeres Jubiläumsfest) zu entlasten. Ebenso sollte die 

Umsatzgrenze für die Vereinfachungsregelung zum pauschalen 

Vorsteuerabzug von derzeit 45 000 Euro auf 55 000 Euro angehoben und 

flexibel ausgestaltet werden (Dreijahresbetrachtung). 

e) Vereinsfeste sind ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden 

Vereinslebens. Dabei sind derartige Veranstaltungen immer mit einem 

großen Aufwand verbunden, der nur mit vielen helfenden Händen bewältigt 

werden kann. Der Bundesrat fordert, die notwendigen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass Zuwendungen an Helferinnen und Helfer – meist in 

Form von Speisen und Getränken – bis zu einer bestimmten Höhe pauschal 

als steuerlich unschädlich behandelt werden. 
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f) Nicht zuletzt ist der Bundesrat davon überzeugt, dass künftig auch das 

unentgeltliche Engagement steuerlich begünstigt werden sollte. Dies betrifft 

vor allem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in kleineren Vereinen, 

deren Finanzausstattung entsprechende Zahlungen oft nicht erlaubt. Hierfür 

sollte eine Steuerermäßigung in Höhe von beispielsweise 420 Euro 

eingeführt werden, die die zu zahlende Einkommensteuer des unentgeltlich 

tätigen Ehrenamtlichen mindert. 

 

 

B 

 

19. Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik  

empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 

 


